
Gemischtwirtschaftliche
Tätigkeit
Eine selbständige Gastwirtin, die in der
unteren Etage eines Hauses eine Gaststätte
betreibt und in der oberen Etage mit ihrer
Familie wohnt, kann unter dem Schutz der
gesetzlichen Unfallversicherung stehen,
wenn sie sich nach Reinigungsarbeiten in
der Gaststätte in das obere Stockwerk
begibt, um sich für eine anschließende
Tätigkeit als Bedienung herzurichten
(Duschen, Umkleiden, Kaffee trinken), und
auf dem Weg von der oberen in die untere
Etage im Treppenhaus stürzt und sich ver-
letzt.
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